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Bei der Herstellung von Alkohol unter Abfindung werden 

selbstgewonnene alkoholbildende Stoffe auf einem zugelas-

senen einfachen Brenngerät verarbeitet. 

Das Wesensmerkmal der abfindungsweisen Alkoholherstel-

lung besteht darin, dass die Alkoholmenge (Abfindungsmen-

ge) und der zum Herstellen der Abfindungsmenge erforderli-

che Zeitraum (Brenndauer) durch Verordnung des Bundes-

ministers für Finanzen pauschal aufgrund von Durch-

schnittswerten bestimmt werden. 

Brenngerät 

Zum Herstellen von Alkohol sind nur einfache Brenngeräte 

erlaubt. Darunter versteht man eine Vorrichtung zur Herstel-

lung von Alkohol, die aus einer Heizung, einer Brennblase, 

einem Helm, einem Geistrohr und einer Kühleinrichtung be-

steht. Weitere Voraussetzungen sind, dass ein kontinuierli-

cher Betrieb nicht möglich ist, der Rauminhalt der Blase 150 

Liter nicht übersteigt, zum Entleeren der Brennblase keine 

anderen Einrichtungen vorhanden sind als ein Ablasshahn 

oder eine Kippvorrichtung. Die Brennblase und der Helm 

dürfen keine anderen Öffnungen als Füllöffnungen und Öff-

nungen zum Geistrohr und zum Ablasshahn haben, können 

aber ein Schauglas aufweisen. 

Der Antrag auf Zulassung eines einfachen Brenngerätes ist 

durch dessen Eigentümer beim für den Aufbewahrungsort 

des Brenngerätes zuständigen Zollamt schriftlich einzubrin-

gen. Der Antrag hat den Namen, die Anschrift des Antrag-

stellers und den Aufbewahrungsort sowie eine Beschreibung 

des Brenngerätes zu enthalten. 

Meldepflicht 

Wird eine zur Herstellung von Alkohol verwendete Vorrich-

tung mit einem Rauminhalt von mehr als zwei Litern erwor-
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ben oder veräußert, muss dies dem zuständigen Zollamt 

innerhalb einer Woche (gerechnet vom Eintritt des anzuzei-

genden Ereignisses) schriftlich angezeigt werden.  

Überwachungsbuch 

Alle Abfindungsberechtigten haben ein Überwachungsbuch 

zu führen, in dem unter anderem Art und Menge der zur 

Herstellung von Alkohol bestimmten alkoholbildenden Stoffe 

sowie die fortlaufend nummerierten Maischebehälter unver-

züglich aufzuzeichnen sind. Der Abfindungsberechtigte hat 

den Verlust des Überwachungsbuches beim Zollamt unver-

züglich anzuzeigen. 

Brenndauer und Brennfrist 

Die Brenndauer (das ist die erforderliche Zeit zur Herstellung 

von Alkohol in Stunden) ist auf eine Folge von Tagen 

gleichmäßig zu verteilen. Der erste und letzte Tag sind von 

dieser Regelung ausgenommen.  

Unter Brennfrist (tägliche Brennzeit) versteht man den Zeit-

raum, innerhalb welchen an einem Tag Alkohol hergestellt 

wird. Die Brennzeit ist frei wählbar (0 Uhr bis 24 Uhr). 

Das einfache Brenngerät darf vor Beginn der Brennfrist nicht 

befüllt und muss vor Ablauf der Brennfrist entleert sein. 

Berechnung der Brenndauer: 

Die Brenndauer wird berechnet, indem die angemeldete 

Maischemenge in Hektoliter mit der maßgeblichen Konstante 

multipliziert wird. 

Bruchteile einer Stunde sind auf volle Stunden aufzurunden. 

Konstanten zur Ermittlung der Brenndauer:  

Brenndauer = angemeldete Maischemenge in Hektoliter x 

Konstante 
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Füllraum  
der Brennblase 

in Liter 

Konstante A Konstante B 

Brennverfahren 

Roh- und Feinbrand Dreiviertelbrennen, 
Verstärkungsanlagen 

 bis 10 
  20 
  30 
  40 
  50 
  60 
  70 
  80 
  90 
  100 
  110 
  120 
  130 
  140 
  150 

43,3 
22,1 
15,0 
11,5 
9,4 
7,9 
6,9 
6,2 
5,6 
5,1 
4,7 
4,4 
4,1 
3,9 
3,7 

27,2 
13,9 
9,4 
7,2 
5,9 
5,0 
4,4 
3,9 
3,5 
3,2 
3,0 
2,8 
2,6 
2,5 
2,3 

Alkoholbildende Stoffe 

Im Wesentlichen dürfen folgende selbstgewonnene Stoffe 

gebrannt werden: 

 Früchte heimischer Arten von Stein- und Kernobst, Bee-

ren, Wurzeln, Getreide und Halmrüben, die der Verfü-

gungsberechtigte als Eigentümer, Pächter oder Nutznie-

ßer einer Liegenschaft geerntet hat. 

 Wildwachsende Beeren und Wurzeln, die der Verfü-

gungsberechtigte gesammelt hat oder in seinem Auftrag 

sammeln ließ. 

 Produkte, die dem Weingesetz unterliegen, wie zB Trau-

ben und Obstwein. 

 Sonderregeln für den Getreidebrand 

Die Herstellung von Alkohol aus Getreide oder Halmrüben 
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ist grundsätzlich nur den Bergbauern gestattet, wenn die-

sen nicht genügend andere alkoholbildende Stoffe zur 

Verfügung stehen. Flachlandbauern dürfen nur dann Ge-

treide brennen, wenn sie zwischen 1990 und 1994 

Branntwein aus Getreide hergestellt haben.  

Ausbeutesätze 

Die nachfolgenden Ausbeutesätze beziehen sich auf jeweils 

100 l zur Destillation aufbereitete alkoholbildende Stoffe und 

Obstweine. 

   l A 

 1. Äpfel, Birnen 3 

 2. Sonstiges Kernobst 2 

 3. Zwetschken, Pflaumen, Mirabellen 5,5 

 4. Kirschen, Weichseln 5 

 5. Schlehen, Kornelkirschen 2 

 6. Sonstiges Steinobst 3 

 7. Wacholderbeeren, Vogelbeeren 1,5 

 8. Hagebutten 2 

 9. Sonstige Beeren 2 

10. Weintrauben 4,5 

11. Traubenwein 10 

12. Sonstiger Obstwein aus in Z 1 bis 9 

  genannten Stoffen 6 

13. Obstweinhefe und Traubenweinhefe, flüssig 3 

14. Obstweinhefe und Traubenweinhefe, gepresst 2 

15. Treber und Trester 2,5 

16. Meisterwurz, Enzianwurzeln 2 

17. Halmrüben 2 

18. nicht selbstgewonnene Äpfel, Birnen und nicht 

  selbstgewonnenes Kernobst 3,6 
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Ausbeutesatz bei Most: 

Bei Most (Obstwein) gilt ein fixer Ausbeutesatz von 6 l A pro 

100 l Obstwein. 

Wahlweise ist die Vorlage eines Untersuchungszeugnisses 

einer anerkannten inländischen Untersuchungsanstalt mög-

lich. Als Alkoholausbeute gilt dann der nachweislich festge-

stellte Alkoholgehalt (Volumenkonzentration in Prozent) 

vermindert um höchstens zwei Prozentpunkte. Die Ausbeu-

tesätze laut Verordnung dürfen nicht unterschritten werden. 

Ausbeutesatz bei Getreide: 

Für 100 kg Getreide gilt eine Ausbeute von 24 l A. 

Jährliche Erzeugungsmengen 

Grundsätzlich darf der Abfindungsberechtigte pro Jahr 100 

Liter (100%igen) Alkohol "l A" steuerbegünstigt (6,48 € pro l 

A) erzeugen. Darüber hinaus ist er berechtigt, jährlich weite-

re 100 Liter Alkohol zu einem höheren Steuersatz (10,80 € 

pro l A) herzustellen. Jene Landwirte, die über ein 300 Liter 

Brennrecht zum begünstigten Steuersatz (6,48 € pro l A) 

verfügen, sind ebenfalls berechtigt, weitere 100 Liter Alkohol 

zum erhöhten Steuersatz (10,80 € pro l A) herzustellen.   

Hausbrand 

Vom Alkohol, der im Rahmen eines land- und forstwirtschaft-

lichen Betriebes in einem Jahr unter Abfindung hergestellt 

wird, sind als steuerfreier Hausbrand des abfindungsberech-

tigten Landwirtes (einschließlich Ehepartner) 15 Liter Alkohol 

und für jeden Haushaltsangehörigen, der zu Beginn des Ka-

lenderjahres das 19. Lebensjahr vollendet hat,  

 6 Liter Alkohol bis zu einer Höchstmenge von 51 Liter 

Alkohol, wenn der land- und forstwirtschaftliche Betrieb in 

den Bundesländern Tirol oder Vorarlberg gelegen ist, 
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 3 Liter Alkohol bis zu einer Höchstmenge von 27 Liter 

Alkohol, wenn der land- und forstwirtschaftliche Betrieb in 

einem anderen Bundesland gelegen ist, bestimmt. 

Als Haushaltsangehörige gelten 

 andere Angehörige als Ehegatten, die die Voraussetzun-

gen für Dienstnehmer erfüllen (zB mitarbeitende volljähri-

ge Kinder) oder für deren Rechnung der land- und forst-

wirtschaftliche Betrieb auch geführt wird. 

 Dienstnehmer, die ohne Unterbrechung mindestens 

sechs Monate im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 

hauptberuflich beschäftigt sind. 

 Personen, denen der Abfindungsberechtigte aufgrund 

eines land- und forstwirtschaftlichen Ausgedingevertrages 

ein höchstpersönliches Wohnungsgebrauchsrecht (Wohn-

recht) eingeräumt hat, wenn die genannten Personen mit 

dem Abfindungsberechtigten am Sitz des land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebes im gemeinsamen Haushalt le-

ben und nicht (selbst) zur Herstellung von Alkohol unter 

Abfindung zugelassen sind.  

Voraussetzung für die Beanspruchung der Hausbrandrege-

lung ist, dass der abfindungsberechtigte Landwirt seinen 

Hauptwohnsitz am Betrieb haben muss und zumindest zu 

einem erheblichen Teil den Lebensunterhalt aus der Land-

wirtschaft bestreiten muss. Diese Voraussetzung kann ent-

weder aus dem Familieneinkommen oder aus der Be-

triebsgröße abgeleitet werden.  

a) Familieneinkommen: 

Das Familieneinkommen setzt sich aus dem (geschätzten) 

land- und forstwirtschaftlichen Einkommen, den übrigen 

Bruttoeinnahmen des Abfindungsbrenners (zB aus nicht-
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selbständiger Erwerbstätigkeit) und aus allfälligen sonstigen 

Familieneinkünften zusammen.  

Unterliegt ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb der Pau-

schalierung, so können die Einkünfte eines Nebenerwerbs-

landwirtes für die Berechnung des Familieneinkommens mit 

150 % des Einheitswertes der selbstbewirtschafteten land- 

und forstwirtschaftlichen Betriebsflächen bemessen werden.  

Der Lebensunterhalt wird dann zu einem "erheblichen Teil" 

aus der Land- und Forstwirtschaft bestritten, wenn der land- 

und forstwirtschaftliche Umsatz zumindest 20 % der gesam-

ten Bruttoeinnahmen (zB Bezüge aus nichtselbständiger 

Tätigkeit) beträgt.  

b) Betriebsgröße:  

Der Lebensunterhalt wird auch dann zu einem erheblichen 

Anteil aus dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb bestrit-

ten, wenn das Ausmaß der land- und forstwirtschaftlich ge-

nutzten Grundfläche, die ein Nebenerwerbslandwirt bewirt-

schaftet, mindestens fünf Hektar oder bei Weinbau, Garten-

bau oder Intensivobstbau ein Hektar beträgt.  

Nebenerwerbslandwirte, die einen Bergbauernbetrieb ganz-

jährig bewirtschaften und gemeinsam mit ihrem Ehegatten 

bewohnen, bestreiten dann ihren Lebensunterhalt und den 

ihrer Familie zu einem erheblichen Teil aus dem landwirt-

schaftlichen Betrieb, wenn  

 mindestens eine VE  gehalten werden und 

 die gemeinsamen Einkünfte des Landwirtes und Ehegat-

ten 29.069 € brutto nicht übersteigen. 

Steuersätze 

Der Regelsatz beträgt 12 € je Liter Alkohol. Die Alkoholsteu-

er beträgt für das 100 und 300 Liter Kontingent 6,48 € je Li-
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ter Alkohol. Die in diesen Kontingenten enthaltene Hausbe-

darfsmenge ist generell von der Alkoholsteuer befreit. 

Für die Zusatzmenge von 100 Liter Alkohol beträgt die Alko-

holsteuer 10,80 € je Liter Alkohol. 

Abfindungsanmeldung 

Anmeldung mittels Formular 

Die Formulare sind als Ausfüll- und Druckversion unter 

www.bmf.gv.at verfügbar.  

Bei persönlicher Einbringung beim Zollamt bzw. bei Über-

mittlung per Post ist der Vordruck VSt 4 vollständig auszufül-

len und dem zuständigen Zollamt zu übermitteln. 

Die Abfindungsanmeldung muss fünf Werktage vor Brenn-

beginn beim zuständigen Zollamt eingebracht werden. Eine 

Bewilligung gilt als erteilt, wenn das Zollamt nicht innerhalb 

von drei Tagen nach fristgerechtem Einlangen der Abfin-

dungsanmeldung einen abweisenden oder berichtigenden 

Bescheid erlässt.  

Die Abfindungsanmeldung kann auch persönlich beim zu-

ständigen Zollamt eingebracht werden. Mit Zustimmung des 

Zollamtes kann unverzüglich nach Abgabe der Anmeldung 

mit der Herstellung von Alkohol unter Abfindung begonnen 

werden. Das Formular VSt 3 (Erfassung der Grunddaten) ist 

zusätzlich auszufüllen, wenn erstmalig ein Brennvorgang 

angemeldet wird, bzw. wenn sich die bereits erfassten 

Grunddaten seit dem letzten Brennvorgang geändert haben.  

Der für die Zahlung der Steuern bestimmte Erlagschein wird 

dem Abfindungsbrenner nach der jeweiligen Anmeldung 

gemeinsam mit dem Tagesauszug (= Buchungsanzeige am 

Abfindungskonto) im Postweg übermittelt.  

http://www.bmf.gv.at/
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Elektronische Abfindungsanmeldung über Finanzonline 

Die Anmeldung zur Alkoholherstellung kann über Finanzon-

line jederzeit eingereicht werden. Der frühest mögliche 

Brennbeginn ist jedoch fünf Stunden nachdem das Zollamt 

innerhalb seiner Öffnungszeiten von der Anmeldung Kennt-

nis erlangt hat. Als Öffnungszeit gilt die Zeit von Montag bis 

Freitag (ausgenommen Feiertage) zwischen 8 und 14 Uhr.  

Beispiele: 

 Anmeldung am Freitag 18 Uhr;  

frühestmögliche Kenntnisnahme durch das Zollamt 

nächstfolgender Montag (sofern kein Feiertag) 8 Uhr;  

frühestmöglicher Brennbeginn: Montag 13 Uhr 

 Anmeldung am Dienstag (kein Feiertag) 13 Uhr; 

frühestmögliche Kenntnisnahme durch das Zollamt Diens-

tag 13 Uhr; 

frühestmöglicher Brennbeginn: Dienstag 18 Uhr 

Bei elektronischer Anmeldung gilt die Bewilligung als erteilt, 

wenn das Zollamt nicht bis zu Beginn der Brennfrist den An-

trag mittels elektronisch übermittelter Nachricht oder auf eine 

andere Weise abweist. Der Antragsteller soll sich daher vor 

Brennbeginn über eine etwaige elektronische Abweisung  

(E-Mail-Nachricht) informieren. 

Selbstberechnung und Fälligkeit der Alkoholsteuer 

Der Abfindungsberechtigte hat die auf die Abfindungsmenge 

entfallende Steuer selbst zu berechnen und den Steuerbe-

trag bereits in der Abfindungsanmeldung anzugeben. Die 

Steuerschuld entsteht mit Beginn des Brennvorganges.  

Der errechnete Steuerbetrag ist bis zum 25. des auf das 

Entstehen der Steuerschuld folgenden Kalendermonats beim 

zuständigen Zollamt zu entrichten. Die in Abhängigkeit von 
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den Haushaltsangehörigen zustehende steuerfreie Alkohol-

menge ist vor Berechnung der Steuer abzuziehen.  

Verkehrsbeschränkungen 

Der unter Abfindung hergestellte Alkohol darf nur an folgen-

de Personen veräußert werden: 

 Letztverbraucher durch Ausschank oder in Kleingebinden 

mit einem deutlich sichtbaren Vermerk, dass der Inhalt 

unter Abfindung hergestellt worden ist 

 Gast- und Schankgewerbetreibende zur Weiterveräuße-

rung durch Ausschank im Gast- und Schankbetrieb 

 Inhaber eines Alkohollagers 

Weiters ist es dem Abfindungsberechtigten verboten, abfin-

dungsweise hergestellten Alkohol außerhalb des Steuerge-

bietes zu verbringen oder verbringen zu lassen.  

Bei Verletzung der Verkehrsbeschränkungen gilt der gesam-

te in der zugehörigen Abfindungsanmeldung angemeldete 

Alkohol als gewerblich hergestellt. 

Behörden 

Für den Vollzug des Alkoholsteuergesetzes (Abfindungsan-

meldung, Gerätezulassung, Versteuerung, Überwachung 

usw.) ist das Zollamt zuständig. 
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